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Die Grenzen des
Altruismus

Gedanken zur ökologischen
Entwicklungshilfe

von Heinrich von Lersner

i.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde Umweltschutz als

Aufgabe auch der Politik des Bundes im selben Jahr definiert und

organisiert, als erstmals ein Mensch außerirdischen Boden betrat
(1969). Das ist kein Zufall. Die vom Mond aus aufgenommenen
Bilder dieser Erde machten damals jedem abendlichen Fernseher

deutlich, daß wir auf einem Raumschiff leben, auf dem jegliches
Wachstum seine Grenze hat, das ökonomische ebenso wie das de-

mographische. Alle Staats- und Gesellschaftstheorien, die diese

Endlichkeit des Wachstums und der Akkumulation nicht berück-
sichtigen, der klassische Liberalismus ebenso wie der Marxismus,
bedürfen seither der Revision.

Gleichwohl begann auch die nationale Umweltpolitik zunächst
mit der Bewältigung der vor der Haustür liegenden Probleme. Die
Industriestaaten bemühten sich, ihre nationalen Gewässer zu säu-

bern, ihre Luft zu reinigen und ihre Abfälle besser zu entsorgen.
Erst allmählich beginnen die Menschen in den Industriestaaten

zu begreifen, daß die die Bewohnbarkeit der Erde ernsthaft bedro-
henden Umweltgefahren weniger die Schadstoffe in den Flüssen der
Industriestaaten und die Risiken ihrer industriellen Emissionen
sind. Diese lassen sich bei einiger politischer Anstrengung durch-
aus beherrschen, wenn es auch bisweilen allzulange dauert, bis das

Nötige in den Demokratien auch mehrheitsfahig ist.
Die ökologischen Katastrophen unserer Zeit spielen sich weniger

in den reichen Staaten ab als in den ariden Zonen der südlichen He-
misphäre, in den Tropenwäldern Südost-Asiens, an den Hängen des

Himalaya und in den Millionenstädten der sogenannten Dritten
Welt.

Der sogenannte Brundtland-Bericht, der von den Vereinten Na-
tionen eingesetzten Welt-Kommission über Umwelt und Entwick-
lung, enthält dazu beängstigendes Material: Mehr als 11 Millionen
ha Wald werden jährlich zerstört, das sind mehr als die Fläche
Österreichs (8,3 Millionen ha). Die Zerstörung unserer Ozon-

schicht schreitet anscheinend unaufhaltsam fort, das Klima der
Erde scheint sich schneller zu erwärmen, als wir auch beim besten

Willen es abwenden oder ausgleichen könnten. In vielen Millionen-
städten leben Menschen in unverträglicher Luft, ohne Kanalisa-

tion, Abfallentsorgung und hygienisch verträgliches Trinkwasser.

Spät, aber immerhin beginnt die Umweltverträglichkeit zu einem
entscheidenden Faktor der Entwicklungspolitik zu werden. Ent-

schuldungsabkommen werden mit Programmen zum Schutze der

Tropenwälder gekoppelt, technische Hilfe wird zur Förderung ei-

ner dem Stand des Empfängerstaates auch ökologisch angepaßten

Entwicklung gewährt, und auch die Weltbank beginnt, ökologische
Kriterien in ihren Kreditbedingungen zu berücksichtigen.

II.
Bei all diesen bilateralen oder multilateralen Verträgen spielt die
Frage eine Rolle: Wer bestimmt, was gut für die Umwelt des die
Hilfe empfangenden Staates ist?

In für die Erhaltung der Umwelt engagierten Gruppen werden oft
altruistisch begründete Forderungen an die Industriestaaten formu-
liert, die aufeinseitigen Abwägungen aus der Sicht der reichen und

umweltpolitisch fortgeschrittenen Staaten beruhen: Verbot des Ex-

portes nuklearer Technik in Staaten der Dritten Welt, Verbot des

Exportes von im Inland nicht zugelassenen Chemikalien oder von
Giftmüll, Importverbot für Tropenhölzer und ähnliches mehr.

Die Verfechter solcher Forderungen erkennen oft nicht, daß sie

aus der Sicht der Bewohner der ärmeren Staaten einer Haltung er-
liegen, die dort als Öko-Imperialismus gekennzeichnet wird. Die
weniger entwickelten Staaten wollen selbst entscheiden, was ihnen
und ihrer Umwelt frommt und sich die Abwägungsergebnisse nicht
von den Reichen vorschreiben lassen.

Überläßt man den Regierenden dieser Staaten allerdings die Ent-

scheidung, so läuft man Gefahr, daß sie wegen ihrer Armut oder
auch aus Gründen von Korruption und wirtschaftlichen Interessen
herrschender Schichten nicht die objektiv vernünftige Entschei-

dung über das Wohl ihrer Umwelt treffen.
Wie entgeht man einem solchen Dilemma?
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Einige Ansätze dazu seien skizziert:
D> Zunächst ist im Völkerrecht und auch im internationalen Wirt-

schaftsrecht ein Meistbegünstigungsprinzip, ähnlich dem des

Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT, des Inhalts
durchzusetzen, daß kein Staat der Umwelt eines anderen Staa-

tes Belastungen oder Risiken zumuten darf, die er seinen eige-
nen Bürgern und deren Umwelt nicht zumuten würde.

D> Da Belastungen und Risiken aber unter den jeweils unterschied-
liehen ökologischen, sozialen und politischen Bedingungen der

beteiligten Staaten anders zu beurteilen sind als im exportieren-
den oder importierenden Industriestaat, gilt es die Grenze der
Souveränität des betroffenen Staates zu finden.
Im Zweifel ist dabei die Entscheidung der für die jeweilige Um-
weit territorial verantwortlichen Regierung zu respektieren.
Dieser Respekt vor der nationalen Souveränität findet aber sei-

ne Grenze dort, wo die ökologische Unverträglichkeit der na-
tionalen Entscheidung offenkundig ist. Ähnlich wie im interna-
tionalen Privatrecht die Achtung vor der Souveränität eines an-
deren Staates dort ihre Grenze findet, wo allgemein anerkannte
Menschenrechte mißachtet werden (Frauenhandel, Sklaverei),
darf auch im internationalen Recht des Umweltschutzes die of-

fenkundige Mißachtung gewichtiger ökologischer Güter durch
eine Regierung von anderen Staaten nicht respektiert werden.

t> Da das Ergebnis der Abwägung der Interessen der zu schützen-

den nichtmenschlichen Umwelt mit den Interessen der Men-
sehen oder gar der herrschenden Schichten in vielen Industrie-
Staaten meist anders ausfallen wird als in weniger entwickelten

Ländern, kommt internationalen Konventionen und auch Kom-
missionen eine für die Akzeptanz der Entscheidung wichtige

Funktion zu.
Gerade Organisationen wie das Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen (UNEP), in dem Entwicklungsländer die Mehr-
heit haben, sind besonders geeignet, Verhaltensregeln (Codes
of conduct) zu entwickeln, die für solche Zweifelsfragen hilf-
reich sein können.
Sie verdienen auch institutionell eine Aufwertung. Warum soll-
te man nicht auch an dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

nachempfundene Gremien denken, die in Fällen unterschiedli-
eher Bewertung der Umweltverträglichkeit eines Imports oder

Exports oder in Fällen umherirrender Abfalle, wie im Falle des

Schiffes »Karin B.«, entscheiden, welchem Staat welche dem
Schutz der Umwelt dienende Verhaltensänderung zugemutet
werden kann?

III.

Diese Gedanken mögen dazu beitragen, Menschen und Umwelt der
weniger entwickelten Staaten einerseits vor Ausbeutung und Miß-
brauch der reichen Staaten und ihrer Einwohner zu schützen, jene
Staaten andererseits auch gegenüber der ökologischen Bevormun-
dung derer zu bewahren, die sich den Luxus stringenter Umwelt-
normen leisten können.

Wie in der caritativen Hilfe ist auch in der internationalen Um-
weltpolitik die Grenze zwischen erstrebenswertem Altruismus
und menschenunwürdiger Bevormundung nicht immer leicht zu
finden.

Heinrich von Lersner ist Präsident des Umweltbundesamtes in Berlin.
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